
 
 
 Stadt Stein am Rhein 

 

  
 StR 813.500 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

REGLEMENT  
für das 

ALTERSZENTRUM STEIN AM RHEIN 
 

vom 07.12.2007 
 

Änderungen vom  
17.06.2011 
08.11.2013 

21.02.2020 

  



- 2 - 

Inhaltsverzeichnis 

Grundsatz ......................................................................................................................... 3 

Leistungsangebot ............................................................................................................. 3 

spezialisierte Leistungen .................................................................................................. 3 

Verträge mit Dritten .......................................................................................................... 3 

Zweck ............................................................................................................................... 3 

Betriebskommissionn ....................................................................................................... 3 

Zusammensetzung ........................................................................................................... 4 

Leitung des Alterszentrums .............................................................................................. 4 

Heimarzt ........................................................................................................................... 4 

Anmeldung und Aufnahme ............................................................................................... 4 

Vertrag .............................................................................................................................. 5 

Kündigung ........................................................................................................................ 5 

Auflösung.......................................................................................................................... 5 

Todesfall ........................................................................................................................... 5 

Rechte der Bewohnerinnen und Bewohner ...................................................................... 5 

Pflichten der Bewohnerinnen und Bewohner .................................................................... 6 

Wirtschaftlichkeit ............................................................................................................... 6 

Rechnungslegung ............................................................................................................. 6 

strategische finanzielle Ziele............................................................................................. 6 

Investitionen ..................................................................................................................... 6 

Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxe ........................................................................... 6 

Taxordnung ...................................................................................................................... 7 

Alterszentrumsfonds ......................................................................................................... 7 

Speisung und Verwendung des Fonds ............................................................................. 7 

Beschwerden .................................................................................................................... 7 

Hausordnung .................................................................................................................... 7 

Änderung .......................................................................................................................... 7 

 

  



- 3 - 

 I. Allgemeines 

  

   

Grundsatz 
1.Das Alterszentrum Stein am Rhein bietet Personen mit ausgewiese-
nem stationärem Pflegebedarf (ab BESA Stufe 3) und Personen, die 
durch die ambulante Pflege oder Betreuung nicht ausreichend versorgt 
werden können, eine Wohnmöglichkeit. 
 
2 Es steht prioritär den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Stein 
am Rhein und den Vertragsgemeinden zur Verfügung. Einwohnerinnen 
oder Einwohner anderer Gemeinden können aufgenommen werden, 
wenn von Seiten der Stadt Stein am Rhein kein ausgewiesener Bedarf 
besteht. 

 
 

   

Leistungsange-
bot 

 

 

spezialisierte 
Leistungen 

 

 

 

Verträge mit 
Dritten 

 

1.Das Alterszentrum erbringt Dienstleistungen, welche die ausrei-
chende Versorgung gemäss §§ 11 + 12 AbPV sicherstellt. 
 
2 Eine ausreichende Versorgung an besonderen Angeboten wie tem-
poräre Plätze, Tages-/Nachtstrukturen, geschützte Plätze für Demenz, 
Psychogeriatrie (§§ 11 und 12 AbPV) stellt das Alterszentrum im Rah-
men des Leistungsauftrags der Stadt Stein am Rhein sicher. 
 
3 Bei Bedarf schliesst die Stadt gestützt auf Art. 3 Abs. 1 + 2 des Al-
tersbetreuungs- und Pflegegesetzes sowie §§ 17 + 18 der Verordnung 
zum Altersbetreuungs- und Pflegegesetz mit Gemeinden der Versor-
gungsregion und Gemeinden weiterer Versorgungsregionen Leistungs-
verträge gemäss Art. 6 Abs. 1 + 4 des Altersbetreuungs- und Pflegege-
setzes ab. 

  

   

Zweck Dieses Reglement regelt die Aufsicht über das Alterszentrum sowie die 
Betriebsorganisation und das Zusammenleben im Alterszentrum. 

  
  
 II. Betriebskommission Alterszentrum 

 
   

Betriebskom-
missionn 

¹ Für die Umsetzung der Strategie des Stadtrates sowie als Aufsicht 
hinsichtlich der effizienten, wirtschaftlichen und zweckmässigen Leis-
tungserbringung setzt der Stadtrat eine Betriebskommission ein.  
 
2 Sie gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Stadtrat genehmigt. 
 
 



- 4 - 

3 Die Mitglieder der Betriebskommission haben jederzeit das Recht, den 
Betrieb des Alterszentrums zu besichtigen, Einsicht in die Betriebsunter-
lagen zu nehmen und mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Kontakt 
aufzunehmen. Die Betriebskommission nimmt zudem von den regel-
mässigen Berichten der Heimleitung Kenntnis und stellt die Verbindung 
zum Stadtrat sicher. 

  

   

Zusammenset-
zung 

1 Die Betriebskommission Alterszentrum wird auf Amtsdauer gewählt 
und zählt vier bis sechs Mitglieder: 

 Sozialreferent von Amtes wegen, welche/r den Vorsitz innehat 

 3 - 5 weitere Mitglieder in freier Wahl des Stadtrates 
sowie bis 30.06.2021 ein stimmberechtigtes Mitglied als Vertreter von 
Vertragspartnern.  
Der Vorsitzende hat den Stichentscheid. 
Im Übrigen konstituiert sich die Kommission selber. 
 
2 Der Leiter Alterszentrum und der Heimarzt nehmen mit beratender 
Stimme und Antragsrecht an den Sitzungen der Betriebskommission teil. 

  

   

Leitung des Al-
terszentrums 

¹ Unter Mitwirkung der Betriebskommission ernennt der Stadtrat die 
Leitung des Alterszentrums. Diese ist für die Führung des Alterszent-
rums verantwortlich. 
 

² Die Leitung des Alterszentrums ist verpflichtet, das Alterszentrum im 
Sinne des Leitbildes, der vom Stadtrat vorgegebenen Strategie sowie 
gemäss Leistungsauftrag zu führen. 

  

   

Heimarzt Der Stadtrat ernennt auf Antrag der Betriebskommission einen 
Heimarzt. Seine Aufgaben richten sich nach § 9 AbPV. An den Heimarzt 
können von der Heimkommission weitere Aufgaben delegiert werden. 

  

  

 III. Bewohnerinnen und Bewohner 
 

   

Anmeldung und 
Aufnahme 

 
 
 
 
 
 

1 Anmeldungen erfolgen bei der Leitung des Alterszentrums. Sie ent-
scheidet über die Aufnahme in Absprache mit der Pflegedienstleitung. 
 
2 Die Leitung des Alterszentrums ist berechtigt, vor einer Aufnahme 
von auswärtigen Interessenten deren Solvenz zu prüfen. 
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Vertrag 

 

3 Die Leitung des Alterszentrums schliesst mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern einen Vertrag für Pension, Pflege und Betreuung ab. 

  

   

Kündigung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auflösung 

 

1 Das Pensions- und Pflegeverhältnis kann vom Bewohner resp. der 
Bewohnerin aufgelöst werden. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Mo-
nate. Die Kündigung erfolgt schriftlich an die Leitung des Alterszent-
rums.  
 
2 Bewohnerinnen und Bewohner, die das Alterszentrum verlassen, be-
zahlen bis zum Ablauf der festgesetzten Kündigungsfrist die Kosten 
gemäss Taxordnung. 
 
3 Liegen schwerwiegende Gründe vor, kann die Betriebskommission 
auf Antrag der Leitung des Alterszentrums, in der Regel nach vorheri-
ger mündlicher und schriftlicher Verwarnung der Bewohnerin resp. des 
Bewohners, die Auflösung des Vertrags verfügen. 

  
   

Todesfall ¹ Bei einem Todesfall trifft die Leitung des Alterszentrums, in Verbin-
dung mit den Angehörigen, die nötigen Anordnungen. Die dabei entste-
henden Kosten tragen die Hinterbliebenen. 
 
2 Beim Tod einer Bewohnerin resp. eines Bewohners erlischt der Ver-
trag nach erfolgter Zimmerräumung. Mitgebrachte Möbel und persönli-
che Gegenstände sind innert 14 Tagen abzuholen. 
 
3 Die Stadt Stein am Rhein haftet nicht für die Vollständigkeit des Mobi-
liars und der persönlichen Gegenstände und Wertsachen. 

  

   

Rechte der Be-
wohnerinnen 
und Bewohner 

¹ Die Bewohnerin resp. der Bewohner ist im Rahmen der Hausgemein-
schaft frei in der Lebensgestaltung. Die Privatsphäre ist geschützt. Die 
Bewohnerin resp. der Bewohner ist berechtigt, rund um die Uhr Besu-
cher zu empfangen. 
 
2 Besucher dürfen nicht für mehrere Tage im Zentrum verweilen. Aus-
nahmen sind mit der Zentrumsleitung im Voraus zu vereinbaren. 
 
3 Das Mitbringen von Möbeln etc. ist im Rahmen der Platzverhältnisse 
möglich. 
 
4 Bargeld und Wertsachen können der Leitung des Alterszentrums ge-
gen Quittung zur Aufbewahrung abgegeben werden. Andernfalls wird 
jede Verantwortung abgelehnt. 
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5 Wünsche, Reklamationen und Anregungen sind der Leitung des Al-
terszentrums oder dem Präsidium der Betriebskommission zu unter-
breiten. 

  

   

Pflichten der Be-
wohnerinnen 
und Bewohner 

¹ Der Aufenthalt im Alterszentrum basiert auf einem gegenseitigen Ver-
trauensverhältnis. 
 
² Von den Bewohnern wird erwartet, dass sie sich in die Hausgemein-
schaft einfügen. 
 
³ Beim Eintritt wird die persönliche Ausstattung an Wäsche und Klei-
dern von den Bewohnerinnen oder Bewohnern mitgebracht. Der Ab-
schluss einer Mobiliarversicherung ist Privatsache. 
 
4 Durch Bewohner verursachte Schäden sind der Zentrumsleitung um-
gehend zu melden. Diese prüft die Haftungsfrage in Absprache mit den 
Versicherungen. Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist Privat-
sache. 

  

   

 IV. Finanzielles 

 

   

Wirtschaftlich-
keit 

 

Rechnungsle-
gung 

 

 

strategische fi-
nanzielle Ziele 

 

 

 

Investitionen 

1 Die Leistungen des Alterszentrums müssen kostendeckend erbracht 
werden. 
 
2 Das Alterszentrum wird mit besonderer Betriebsrechnung im Sinne 
von Art. 75 des Gemeindegesetzes geführt. Die Rechnungslegung er-
folgt nach den Normen des Branchenverbandes Curaviva. 
 
3 Die Betriebskommission formuliert die strategischen und finanziellen 
Ziele und sorgt für ideale Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche 
Leistungserbringung. Sie erstattet dem Stadtrat jährlich Bericht über 
die finanzielle Situation des Alterszentrums. 
 
4 Die für das Alterszentrum getätigten Investitionen werden in der Rech-
nung gesondert ausgewiesen. Die daraus resultierenden Abschreibun-
gen und Zinsen werden im Rahmen der kantonalen Vorgaben der Heim-
rechnung belastet (Art. 12 Abs. 4+5 AbPG i.V.m. § 32 und 33 AbPV). 

  

   

Pensions-, Be-
treuungs- und 
Pflegetaxe 

¹ Von den Bewohnerinnen resp. Bewohnern wird eine Pensions-, eine 
Betreuungs- und eine Pflegetaxe erhoben. Diese werden in der Taxo-
rdnung im Rahmen der kantonalen Vorgaben festgelegt.  
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Taxordnung 

 
² Der Stadtrat erlässt auf Antrag der Betriebskommission die Taxord-
nung und passt sie an die Teuerung sowie an die finanziellen und be-
trieblichen Bedürfnisse des Alterszentrums an. 

  

   

Alterszentrums-
fonds 

 

 

 

Speisung und 
Verwendung 
des Fonds 

1 Die Stadt führt in ihrer Bilanz einen Fonds (Schwankungsreserve), in 
den Ertragsüberschüsse des Alterszentrums eingelegt oder Betriebs-
defizite daraus gedeckt werden. Er hat zum Ziel, die Heimtaxen mittel-
fristig stabil zu halten. 
 
2 Die Speisung, Verwendung und Kompetenzen, getrennt nach den Be-
reichen Pension, Pflege und Betreuung, sind in Art. 17 des kommunalen 
Fondsreglements StR 611.100 geregelt und richten sich nach Art. 12 
Abs. 5 lit. c AbPG i.V.m § 33 AbPV. 

  

  

 V. Schlussbestimmungen 
 

   

Beschwerden 
1 Beschwerden gegen andere Bewohner können bei der Leitung des 
Alterszentrums oder bei der Betriebskommission, solche gegen die Lei-
tung des Alterszentrums bei der Betriebskommission und solche gegen 
die Betriebskommission beim Stadtrat eingereicht werden. 
 
2 Anordnungen der Betriebskommission können beim Stadtrat als obers-
tes zuständiges Gemeindeorgan angefochten werden. Gegen dessen 
Entscheid ist innert 20 Tagen der Rekurs an den Regierungsrat zulässig. 

  

   

Hausordnung Die Betriebskommission kann eine Hausordnung und weitere Ausfüh-
rungsbestimmungen erlassen. 

  

   

Änderung Dieses Reglement tritt auf 1. Januar 2008 in Kraft. 
 

Die mit Einwohnerratsbeschluss vom 17. Juni 2011 genehmigte Revi-
sion tritt nach der Genehmigung durch das Departement des Innern in 
Kraft. 

Die mit Einwohnerratsbeschluss vom 8. November 2013 genehmigte 
Revision tritt nach der Genehmigung durch das Departement des Innern 
in Kraft. 
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Die mit Einwohnerratsbeschluss vom 21. Februar 2020 genehmigte Re-
vision tritt nach der Genehmigung durch das Departement des Innern in 
Kraft. 

 

  

 Stein am Rhein, den 7. Dezember 2007 

 NAMENS DES EINWOHNERRATES 

 Der Präsident:  sig. Rolf Oster 

Die Aktuarin:  sig. Käthi Rietmann-Morf 

  

 ÄNDERUNG  

 Stein am Rhein, den 17. Juni 2011 

 NAMENS DES EINWOHNERRATES 

 Der Präsident sig. Franz Marty 

Die Aktuarin sig. Claudia Pia Eimer 

  

 ÄNDERUNG  

 Stein am Rhein, den 8. November 2013 

 NAMENS DES EINWOHNERRATES 

 Der Präsident sig. Werner Käser 

Der Aktuar sig. Gian Luca Marchetto 

  

 ÄNDERUNG  

 Stein am Rhein, den 21. Februar 2020 

 NAMENS DES EINWOHNERRATES 

 Der Präsident sig. Der Aktuar 

Claudio Götz sig. Marcel Waldvogel 

 
 
Genehmigt durch Regierungsrat Walter Vogelsanger, Vorsteher des Departements des Innern 
des Kantons Schaffhausen, 23.07.2020. 
 
 


